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Di1e Anerkennung der Religionsfreiheit

Vor nunmehr 4.() Jahren, Dezember 1965; wurde die Erklärung ber dıe elı-
y10nsfreıiheılt mıt den lateiniıschen Anfangsworten „Dignitatıs humanae“ VOIN WEe1-
ECN Vatikanischen Konzıil endgültig verabschiedet. Es WAarTr der letzte Arbeıitstag die-
SC5 Konzıls, dem außer der Erklärung ber die Religionsfreiheit auch die
Pastoralkonstitution „UÜber die Kırche ın der Welt VO heute“ („Gaudiıum er SpeS”)
verabschiedet wurde. Diese W ar das längste Dokument des Konzıls, dıe Erklärung
ber die Religionsfreiheit hingegen (nach „Nostra aetate“, der Erklärung ber das
Verhältnis der Kırche den niıchtchristlichen Religionen) das 7weıtkürzeste.
Wiährend Jjene entsprechend der Gepflogenheit trüherer Konzilien die Rechtstorm
eıner Konstitution, also eiıner austührlichen verbindlichen Weıisung, bekam wurde
„Dignitatıs humanae“ als „Deklaratiıon“ oder deutsch „Erklärung“ klassıtiziert.

Dies 1St eın Begritt AUS dem kırchlichen Recht, sondern dem Völkerrecht entlehnt.
Dort bezeichnet „Deklaration“ einen teierlichen Akt,; mıt dem ein Staat allen anderen
Staaten ein estimmtes Ere1gn1s oder iıne politische Haltung ZUH: Kenntnıs bringt,
ZUmMm Beispiel, da{ß sıch VO der bısherigen Kolonialmacht unabhängıg macht, da

ın den Krıeg BCHCH eiınen anderen Staat eintrıtt, da{fß sıch 1n eınem akuten Kon-
tlıkt neutral verhalten wırd un Ühnliches mehr?. Ziel derartıger Deklarationen 1St C5S,
da{fß sıch ab Jetzt keın anderer Staat darauf beruten können soll; habe VOIN der
bekanntgemachten Sache nıchts gewulßt. Wenn also das /weıte Vatiıkanum für das
Dokument ZUT!T Religionsfreiheıit die Oorm einer Deklaratiıon gewählt hat, wollte 65

damıt nıcht primar erläutern, W as Religionsfreiheit 1STt un W1e€e S1Ce sıch theologisch be-
gründen Alst Vielmehr wollte die Adresse der Weltöftfentlichkeit bekanntgeben,
da{fß 111all 1b E  jetzt nıe mehr könne, für die katholische Kırche se1 die Religions-
treiheıt eın Grundrecht, das 1n der Würde der Person begründet ISt.

1ıne Zäsur 1n der Geschichte der katholischen Kirche

Sıch dieser Deklaration entschließen, W ar alles andere als selbstverständlich
und erwartbar. War tiel die endgültige Abstimmung mıiı1t 1L1UT 740 Gegenstimmen
und acht ungültigen bel 2308 Ja-Stimmen sehr überzeugend Ar  N ber ıhr Sing eıne
Entstehungsgeschichte OTAdUS,; die INan mıt Otto ermann Pesch LL1LUI als „turbu-
lent  CC bezeichnen ann. Di1e Löwener Kirchenhistoriker oger Aubert un Claude
Soetens resumıleren:
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Dıie Erklärung „SOTrgtE bıs ZUuU etzten Tag für starke Polarısıerung bei allen Konzıils-
teilnehmern“ und „keın Dokument stiefß auf viel Feindseligkeit auf Seıiten der Minderheit“

Bereıts VO Begınn des Konzıils W Aar das Thema Religionsfreiheıit, das zunächst
lediglich als Teil des Schemas 7206 Kırche, dann als Anhang des Okumenismus-
Dekrets behandelt werden sollte*, umstriıtten. Und umstrıtten blieb auch, als
immer wıeder HELE bzw. aufgrund der vielen Eıngaben veränderte Textvorschläge
(insgesamt sechs) vorgelegt wurden. Die Religionsfreiheit W alr eın Problemfeld, das
während aller vier Sitzungsperioden ausgiebig verhandelt wurde Zur otfenen Zer-
reißprobe kam während der drıtten Sıtzungsperiode, als 19 November 1964
unmıttelbar VO  — der angekündigten Abstimmung der Dekan des Kardıinalskollegi-
U1Ns, Eugene Tisserant, bekanntgab, da{ß die Abstimmung nach Rücksprache mI1t Ee1-
nıgen Mitgliedern des Präsidiums vertagt werde. Dies löste eınen Sturm des Unmults
aus”? un: tfuührte eıner geharnıschten Petition den apst, die ınnerhalb kürze-
SLGT: eıt mehr als [01010 Unterschritten VO  z} Kardinälen un Bischöfen erhielt. Hp
reicht werden konnte aber lediglich, da{fß Paul VI die Zusicherung xab, die Erklärung
als Punkt e1INs auf die Tagesordnung der naächsten Sıtzungsperiode sSerzen Dieser

November oing als „Schwarzer Donnerstag” 1n die Geschichte des Konzıls e1in.
Der eigentliche Grund, weshalb der Widerstand die Deklaratıon ber die

Religionsfreiheit hartnäckıg un stärker War als be] allen anderen Dokumenten,
lıegt 1n der Geschichte der Kirche selbst. Um das verstehen, möchte ıch Zzuerst

dıe wesentlichen Inhalte der Deklaratiıon vorstellen.

Der Inhalt der Erklärung
DDas Recht auf relig16se Freiheit wırd als Recht der menschlichen Person prokla-
miıert (DH Wenn auch nıcht explızıt ZESAQL, wırd doch der Sache nach 1n der
Erklärung „Recht“ Sınn VO grundlegendem, ursprünglichem und unverfügba-
L Recht verstanden. Se1in Gehalt esteht 1mM Freıisein »  © jedem Zwang“ sowohl
VO Seıten einzelner W1e€e VO Seıiten gyesellschaftlicher Gruppen W1e€e auch VO Selıten
der öffentlichen Gewalt (DH Das Freisein VO jedem Zwang hat 1ne posıtıve
und 1ne negatıve Dimensıion. Dıie posıtıve Dimensıion: Niemand dart 1n relig1ösen
Dıngen daran yehindert werden, nach seınem Gewıl1issen handeln (DH Die
negatıve: Niemand dart 1ın relig1ösen Angelegenheıten ZSCZWU werden,
se1n (GGew1ssen handeln (DH [)as Recht auf Freiheıit VO Zwang oilt auch für
Jen6, die S1Ee nıcht oder talsch utfzen (DH

Der Schutz dieses Rechts erstreckt sıch auf dıe Individuen un:! ZW ar auf alle
SOWI1E als Folge der Soz1alnatur des Menschen auch auf dıe relig1ösen Gemeinschaf-
ten un: auft dıe Famılien (vgl Demnach trıtt die Erklärung nıcht für das
Recht der Miıtglieder der Kırche auf Religionsfreiheit, sondern auch für das Recht

S1O



Die Anerkennung der Religionsfreiheit

der Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und Glaubensloser e1n, ach
ihrer relıg1ösen b7zw. weltanschaulichen Überzeugung leben können (DH

Das oründende Fundament des Rechts autf Religionsfreiheit 1St die Würde der
menschlichen Person, ; 3.©OI W1€ S1e durch das yeoffenbarte Wort (sottes und durch
die Vernunft selbst erkannt wırd“ (DH Zusätzlich werden och Z7wWel weıtere Be-
oründungen gegeben: Das Freibleiben VO Zwang das, W as das (GGewı1ssen
Sagtl, entspricht der Eıgenart relig1öser kte als innerer, willentlicher un freier
Vollzüge, „‚durch die sıch der Mensch unmıttelbar aut 5 Off hın ordnet“ (D
Außerdem wırd Zzanz Ende der Deklaratıon auch auf den Zusammenhang ZW1-
schen wırksamem Schutz der Religionsfreiheit un Frieden in der Welt hingewie-
SC  > (DH 15)

Die Aufgaben, die der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft un: der staatlichen
ewalt bezüglıch der Religi0nstreiheit zugeteılt werden, sind: dieses Recht
anzuerkennen, „dafß (n ZUu bürgerlichen Recht wırd“ (D 6); das relig1öse
Leben der Burger Zu respektieren un tördern, ohne vorzuschreıiben oder
behindern (DH 5l dafür SOTSCHL, da dıe relig1ösen Gemeinschaften ıhr e1genes
Leben gestalten, iıhren Glauben öftentlich lehren un ın Wort un Schrift bezeugen
können (D da{fß „Menschen AUS ıhrem eigenen relig1ösen Sınn sıch treı V1 -

sammeln oder Vereinigungen tür Erziehung, Kultur, Carıtas un so7z1ales Leben
schaffen können“ (DA 4) Des Weıteren MUu dıe öffentliche Gewalt das Recht aut
relig1öse Freiheit auch yarantıeren, schützen un! tördern, also „günstıge Bedingun-
schDie Anerkennung der Religionsfreiheit  der Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und sogar Glaubensloser ein, nach  ihrer religiösen bzw. weltanschaulichen Überzeugung leben zu können (DH 4).  Das gründende Fundament des Rechts auf Religionsfreiheit ist die Würde der  menschlichen Person, „so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch  die Vernunft selbst erkannt wird“ (DH 2). Zusätzlich werden noch zwei weitere Be-  gründungen gegeben: Das Freibleiben von Zwang gegen das, was das Gewissen  sagt, entspricht der Eigenart religiöser Akte als innerer, willentlicher und freier  Vollzüge, „durch die sich der Mensch unmittelbar auf Gott hin ordnet“ (DH 3).  Außerdem wird ganz zu Ende der Deklaration auch auf den Zusammenhang zwi-  schen wirksamem Schutz der Religionsfreiheit und Frieden ın der Welt hingewie-  sen (DI715),  Die Aufgaben, die der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft und der staatlichen  Gewalt bezüglich der Religionsfreiheit zugeteilt werden, sind: dieses Recht so  anzuerkennen, „daß es zum bürgerlichen Recht wird“ (DH 2 u. 6); das religiöse  Leben der Bürger zu respektieren und zu fördern, ohne es vorzuschreiben oder zu  behindern (DH 3); dafür zu sorgen, daß die religiösen Gemeinschaften ıhr eigenes  Leben gestalten, ihren Glauben öffentlich lehren und in Wort und Schrift bezeugen  können (DH 4); daß „Menschen aus ihrem eigenen religiösen Sinn sich frei ver-  sammeln oder Vereinigungen für Erziehung, Kultur, Caritas und soziales Leben  schaffen können“ (DH 4). Des Weiteren muß die öffentliche Gewalt das Recht auf  religiöse Freiheit auch garantieren, schützen und fördern, also „günstige Bedingun-  gen ... schaffen, damit die Bürger auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen  Rechte auszuüben und die religiösen Pflichten zu erfüllen“ (DH 6). Schließlich  verweist Dignitatis humanae auch auf die Möglichkeit, das Recht auf Religions-  freiheit zu mißbrauchen, um einzelnen oder der Gesellschaft Schaden zuzufügen.  Auch diesbezüglich sieht die Erklärung den Staat in der Pflicht, seine Bürger davor  zu schützen. Die Kriterien dafür sınd aber nicht Irrtum und Sünde, sondern das  gleiche Recht der anderen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung  (vel DH %.  Interessanterweise erkennt die Deklaration noch eine weitere Notwendigkeit  hinsichtlich der Religionsfreiheit, die sie allen zuweist, besonders aber denen, die  mit Erziehungs- und Bildungsaufgaben betraut sind. Diese Notwendigkeit besteht  darin, die Menschen angesichts der vielen Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, zum  rechten Gebrauch der Freiheit im Bereich der Religion wie auch der Verantwortung  im Leben der Gesellschaft zu erziehen (DH 8).  Das Koordinatensystem, ın das die zentrale Anerkennung der Religionsfreiheit  und die genannten Forderungen positioniert sind, besteht nach der Erklärung aus  zwei Achsen: Die eine ist die personale Freiheit des Subjekts, die andere die objek-  tive Wahrheit. Die Religionsfreiheit hat ihr tragendes Fundament und zugleich ihre  Zielperspektive in der Ausrichtung des Menschen auf die Wahrheit. An der Mög-  lichkeit, die Wahrheit zu erkennen, hält die Erklärung ebenso fest wie an der Pflicht,  811schaffen, damıt die Burger auch wirklich 1n der Lage sınd, ıhre relig1ösen
Rechte auszuüben und dıe relıg1ösen Pflichten ertüllen“ (DH Schließlich
verweılst Dignitatıs humanae auch autf die Möglichkeit, das Recht auf Religions-
treiheit mıßbrauchen, einzelnen oder der Gesellschaft Schaden zuzufügen.
uch diesbezüglıch sıeht die Erklärung den Staat in der Pflicht, seıne Bürger davor

schützen. Die Kriıterien dafür sınd aber nıcht Irrtum und Sünde, sondern das
oyleiche Recht der anderen und die Aufrechterhaltung der Ööffentlichen Ordnung
(vgl.

Interessanterweıse erkennt dıe Deklaration och eıne weıtere Notwendigkeit
hinsıiıchtlich der Religionsfreiheit, die S1Ce allen ZUWeIlSt, besonders aber denen, die
mi1t Erziehungs- und Biıldungsaufgaben betraut sind. Diese Notwendigkeit esteht
darın, die Menschen angesichts der vielen Eınflüsse, denen S1Ce AauUSZESELIZL sınd, zZzu

rechten Gebrauch der Freiheit 1mM Bereich der Religion W1e€e auch der Verantwortung
1m Leben der Gesellschaft erzıiehen (D

as Koordinatensystem, 1n das die zentrale Anerkennung der Religionsfreiheit
un die CENANNTEN Forderungen posıtionıert sind, esteht ach der Erklärung AaUsS

Zzwel Achsen: Die 1ne 1St die personale Freiheit des Subjekts, dıe andere die objek-
t1ve Wahrheıit. Dıie Religionsfreiheit hat ıhr tragendes Fundament un zugleich ıhre
Zielperspektive 1ın der Ausrichtung des Menschen auf die Wahrheıit. An der MOg-
iıchkeıt, die Wahrheit erkennen, halt die Erklärung ebenso test WwW1e€e der Pflicht,
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S1C suchen. Deshalb spricht S1Ce wıiederholt VON der Pflicht jedes Menschen, „die
Wahrheit, besonders 1ın em, W AsS (5Oft und seıne Kırche angeht, suchen un die
erkannte Wahrheit autzunehmen un bewahren“ (DH 1 ähnlich 1D

Diese Pflicht steht aber weder 1n Konkurrenz och selbstständıg neben dem Recht
auft Religionsfreiheit, sondern S1Ce soll deren Gebrauch leiten. Umgekehrt 1St die
Pflicht, die Wahrheit suchen, nıcht CLW.  9 W AS jedes Hındernıis,; notfalls
auch m1t Hılte VO Zwang, realisieren 1St, sondern CLWAS, W as 11UT „auf 1ne
Weıise“ eingelöst werden darf, „dıe der Wuürde der menschlichen Person“ ANSCINCS-
SC  m 1St (D 33; un!: das heißt mi1t trejer Zustimmung. Di1e Zuordnung VO Wahrheit
und Freiheit wırd also als wechselseitige vorgestellt: Die Wahrheit die Freiheit
OTaus un: die Freiheit hat 1ın der Wahrheit iıhr Ziıel und ihre Erfüllung. Das Recht
aut Religionsfreiheit hat demnach se1ıne eigentliche Rechtfertigung 1ın seiner Funk-
t10n für die relig10se Wahrheit.

Eın Paradıgmenwechsel
(senau diese wechselseitige Zuordnung VO Wahrheıt und Freiheit 1st das Neue, das
die Posıtion der Deklaration ber die Religionsfreiheit VO der bıs dahıne-

HN offiziellen Posıtion der katholischen Kırche unterscheıidet. Diese hatte nämlich
Wahrheit und Freiheit nıcht als in der einzelnen Person einander gegenseıt1g ermOg-
ıchend angesehen, sondern als 7We] eigenständıge Ansprüche behauptet, dıe 1n der
gesellschaftlichen Realıität mıteinander konkurrierten und 11UTr durch elne e1IN-
deutige ber- b7zw. Unterordnung vereinbar gemacht werden könnten. Das Y1N-
Z1p dieser ber- bzw. Unterordnung aber War dıe Formel „Freiheıt für die Wahr-
heit, aber keine Freiheit für den Irrtum“ Allein die Wahrheit annn beanspruchen,
gehört un öffentlich verbreıtet werden; un: S1E dart nıcht verdunkelt werden,
indem S1Ce mıiıt allen möglichen Irrtuüumern auf eıne Stute gestellt und der Beliebigkeıt
des subjektiven eınens un: Wählens ausgelietert wiırd. Papste un: andere Verant-
wortungstrager konnten sıch für diesen Standpunkt anderem auf die Autoö-
rıtät Augustins stutzen, der 1n eınem seıner Briefe eindringlıch die rhetorische rage
gestellt hatte: „ Was für eınen chlimmeren Tod aın CS für die Seele geben als die
Freiheit des Irrtums?“

Von dieser tradıtionellen Warte us erschien als völlıg konsequent, 1m aktıven
Schutz der Wahrheit und 1n der Abwehr und Unterdrückung otfensichtlicher
Irrtümer, auch un gerade solchen 1mM Bereich der Religion un des Glaubens, 1ne
orıgınäre Aufgabe der Obrigkeıt bzw. des Staates Z sehen. {dies allerdings erschien
se1mt dem 19 Jahrhundert noch ın katholisch dominierten Staaten möglıch. Dort,

dıe Katholiken hingegen 11UT eine Minderheıit bıldeten, durtften Irrtümer gCc-
duldet werden, aber NUT, un orößere be]l 78 verhindern oder andere höhere
(züter Z erreichen®?.
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[)as WAaT die offizielle Posıtion, die noch Ende des Pontitikats 1US XR bei-
spielsweise VO Leiter des Heiligen Offiziums, Kardınal Alftfredo Ottavıanı, ın aller
chärte vertireten wurde, WE etwa auf den Eınwand, diese Einstellung SEe1
widersprüchlich un unredlich, aANEWOFrtete

CIn der Tatı InNan mu{ß zweiıerle]l Ma{fß un!: Gewicht nehmen: eines für die Wahrheit, eınes
für den Irrtum. Als Menschen, die WIr uUu11l$s 1M siıcheren Besıtze der Wahrheit und der Gerech-
tigkeıit WwI1ssen, vergleichen WIr I9 nıcht MI1t anderen.“9

Diese Posıtion W ar C3q die VO der Minderheit der Bischöfe auf dem / weıten
Vatıkanum, die 1ne Erklärung Z relıg1ösen Freiheit votierte, hartnäckig
vertochten wurde. S1e 1St auch der rund dafür, da{fß die katholische Kırche 1n ıhren
offiziellen Keprasentanten lange elıt energıisch die Forderung nach dem Recht
auf Religionsfreiheit, WI1e S1e 1m Lauf der euzeılt aufgrund schmerzlicher Ertah-
LUNSCIL ımmer wıeder erhoben worden WTr un: einem wesentlichen Bestandteil
samtlıcher treiheitlicher Verfassungen geworden 1St, abgelehnt un: 1in massıver
Polemik als „Mißgeburt“ L „Frechheıt“ M „seuchenartiger Irtrtum“ un: „Wahn-
SINN 13 abqualifiziert hat

Ihren Gipfel erreichte diese Polemik zweıtellos ın der Enzyklıka 1US
„Quanta He  c un: dem ıhr beigefügten „Syllabus errorum“ VO 1864 Unter den
8() Satzen, die dieses Verzeichnis der „Irrtümer des Jahrhunderts“ „CFHLÖICS S4UaC-

CUul”) enthält, tinden sıch auch tolgende, die „ als vollends verworten, yeächtet un:
verurteılt“ anzusehgn selen:

»1 Es steht jedem Menschen fre1, diejenıge Religion anzunehmen und bekennen, die
INaTl, VO Lichte der Vernuntft geführt, für wahr erachtet.“

»1 Die Menschen können 1mM Kult jedweder Religion den Weg um ewıgen e1l tinden
und das ewıge eıl erlangen.“ 14

„ Die Abschaffung der bürgerlichen Herrschaft, 1n deren Besıtz der Apostolische Stuhl
1St, truge 1ın höchstem alSe 7A0 06 Freıiheıit und Z Glück der Kırche bei.“
5 In dieser uUunNnserer eıt 1ST nıcht weıter dienlich, die katholische Religion als dıie

einNZ1Ige Staatsrelig10n haben und alle übrıgen Formen der Gottesverehrung Uu-
schließen.“ 15

In Übereinstimmung miı1t eiınem trüheren lehramtlichen Dokument bekräftigt die
Enzyklıka die Einschätzung der Forderung „die Freiheit des (Gewı1lssens und dıe
Gottesverehrung seılen jedes einzelnen Menschen Eıgenrecht, das 1n jedem Staat MmMI1t
ordentlicher Verfassung gesetzlich umschrieben un gewahrt werden musse“ 16 als
“  „Wahnsınn Damıt W ar die Religionsfreiheit als Menschenrecht WI1E auch als kul-
tureller und rechtlicher Wert eindeutig un grundsätzliıch verworten, nıcht wa
iın Übertreibungen und Auswüchsen.

Wenn Ian sıch des exakten Datums der Promulgation VO  } „Quanta cura“ un!
des „Syllabus“ vergewissert W ar der Dezember 564 dann kannn Ianl viel-
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leicht eın bifßchen verstehen, da{fß dıe Mınoriıtät der Bıschöfe, die die Er-
klärung T: Religionsfreiheit WAarcll, exakt 106 Jahre spater och eınem
deren Problem umgetrieben wurden, namlıch VO der dorge, ob eın offizielles Be-
kenntniıs ZUur Religionsfreiheit seıtens der Kırche nıcht zwangsläufig die Kontinuität
un den überzeitlichen Anspruch der kırchlichen Lehre beschädıgen müßte. Den
Befürwortern eiıner solchen Erklärung anderseıts WAaTr N durchaus eın Anliegen, 1m
Text der geplanten Erklärung selbst die Abkehr und das Bedauern über die rühere
Posıtion der Kırche explızıt auszusprechen L Darauf wurde anı aber verzıichtet,

den Wıderstand nıcht och mehr anzufachen, der VOI allem AUS den Kreıisen der
spanıschen un: ıtalıenischen Bischöfte kam

Das Bemühen, dieser dorge die Kontinultät den Wınd aUs den Segeln neh-
INCIL, hat übrıgens 1mM endgültigen Text der Erklärung ZABRG Religionsfreiheıit Spuren
hinterlassen. Es wırd darın nämlıch gleich 1mM ersten Artikel gESAQT, da{ß das Konzil
be] der Absıcht, 1ne Erklärung ber die Religionsfreiheit abzugeben, „dıe heilige
Tradıtion un: dıe Lehre der Kirche“ befragt habe, „AdUuSs denen (das Konzıl) 1M-
‚DAKSIE Neues hervorholt, das mıt dem Alten 1n Eınklang steht“ (DH Diese Be-
hauptung eıner posıtionellen Kontinultät stellt ZW alr die historische Wahrheit nıcht
eintach auftf den Kopft, 1aber S1e 1sSt zumındest 1n dem Sınn „schief“, als S1e die har-
schen un: eindeutigen Verurteilungen eiıntach wegläfßt, die se1mt der elıt der FranzoO-
siıschen Revolution samtlıche ottiz.ellen kırchlichen Stellungnahmen epragt ha-
ben, die sıch mıiıt der neuzeıtlichen Kultur un dem lıberalen Staat befafßten. Ö1e
unterlä(ßt CIs 1ın deutlichen Worten die Opfer der Intoleranz un! der Gewalt 1mM
IDienst der Wahrheit erwähnen, 1mM Blick aut die Papst Johannes Paul 1B} 1n SE1-
HE  — tejerlichen Bıtten AInl ersten Fastensonntag des Jahres 2000 Vergebung gC-
beten hat!8s

Stattdessen werden 1n der Erklärung Z7wWel andere Linıen theologischer Konti-
nultät aufgebaut. Die eıne verwelst auf die theologische Reftflexion un: die alte
Lehre, da{ß der Akt des Glaubens, auch WECI1NL verpflichtend ISt, ımmer 1Ur fre1-
willig DESELIZL werden annn Hiertür Sheenl INan sıch sowohl auf ine stattliıche Zahl
entsprechender Stellen 1n den theologischen Werken VO Kırchenvätern un: Kır-
chenlehrern als auch aut Beschlüsse VO Synoden berufen!?; AaUS diesen Reflex1io0-
HG Alt sıch ableiten, da{fß nıemand seınen Willen Z Annahme des Jau-
bens CZWUNSCH werden dürfe (DH 10 12} Die Z7weıte Linıe der Kontinuintät
sınd gelegentliche Äußerungen der HEUGCLEN Papste se1mıt 1US X: ber die (Smun-
dung der relıg1ösen Freiheit 1n der Wuürde der menschlichen Person, W1€e S$1@€ dann
VOT allem 1n der Enzyklıka „Pacem iın terrıs“ des Konzilspapstes Johannes
zusammengefta(ßt un:! promınenter Stelle ausgesprochen wurden 290 In Vertol-
SUunNng dieser Argumentatıon versucht die Deklaration ber die Religionstreiheit
auch, 1n ıhrem zweıten, in der Entstehung N vergleichsweise spat hinzugekom-

Teıl zeıgen, da{ß die Religionstreiheıit 1n der bıblischen Oftenbarung
tiefst verwurzelt sel, SOZUSagCH ımplizıt 1n dem, W as 1ın der VerkündigungspraxI1s
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Jesu über die Würde des Menschen, ber selıne Berufung und die Annahme des
Glaubens ZESaAgT wiırd.

Der lext der Erklärung ber die Religionsfreiheit LutL also alles, den Bruch miı1t
der TIradıition herunterzuspielen. Als selbstkritische Bemerkung bleibt lediglich der
Satz 1n Artikel 12 da{fß „gewißDie Anerkennung der Religionsfreiheit  Jesu über die Würde des Menschen, über seine Berufung und die Annahme des  Glaubens gesagt wird.  Der Text der Erklärung über die Religionsfreiheit tut also alles, um den Bruch mit  der Tradition herunterzuspielen. Als selbstkritische Bemerkung bleibt lediglich der  Satz in Artikel 12, daß „gewiß ... bisweilen im Leben des Volkes Gottes auf seiner  Pilgerfahrt ... eine Weise des Handelns vorgekommen (sei), die dem Geist des Evan-  geliums wenig entsprechend, ja sogar entgegengesetzt war“ (DH 12).  Wie wenig es gleichwohl gelang, die Diskontinuität dauerhaft zu überdecken,  zeigt sich an den postkonziliaren Auseinandersetzungen mit der Bewegung um  Erzbischof Marcel Lefebvre. Sie sah nämlich genau in diesem Punkt der Religions-  freiheit einen Verrat an der Lehre der Kirche?!. In einem Interview mit der Herder-  Korrespondenz im Jahr 1988 erklärte der Obere der Priesterbruderschaft Pius X.,  die Bewegung verwerfe nicht das Zweite Vatikanum insgesamt, wohl aber be-  stimmte Erklärungen und Dekrete dieses Konzils wie das OÖkumenismus-Dekret;  als Beispiele genannt werden: die Erklärung über die Religionsfreiheit, die Er-  klärung „Nostra aetate“ und die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, „weil mit  ihnen ein Bruch mit der bisherigen Lehre vollzogen worden ist“2; „Wir entschei-  den uns für den Syllabus.“ ?  Epochale Bedeutung  Das bestätigt gleichsam im Negativ den enormen Zugewinn an Einsicht und die  kaum zu überschätzende kirchengeschichtliche Bedeutung, die der Erklärung über  die Religionsfreiheit des Konzils zukommt. Worin besteht diese epochale Bedeu-  tung näherhin? Wenigstens die folgenden vier Punkte gilt es zu würdigen:  1. Der Stellenwert und die Würde des Gewissens des einzelnen sind nachdrück-  lich und geradezu feierlich herausgestellt. Die religiöse wie auch die sittliche Wahr-  heit insgesamt kann dem Dokument zufolge nicht anders als im Gewissen erkannt  werden. Aus der Würde jedes Menschen als Person - und allein aus ihr — ergibt sich  seine Freiheit zur Religionsausübung und zum Handeln nach den eigenen Gewis-  sensüberzeugungen. Weil sich die Wahrheit der Menschen nicht einfach mit blinder  Macht aufdrängt, sondern nur durch die Vermittlung seines Gewissens und seiner  praktischen Vernunft erkannt wird, darf niemand zu einem Tun gegen sein Gewis-  sen gezwungen oder am Handeln gemäß dem eigenen Gewissen gehindert werden.  Die Perspektive des jeweiligen Individuums selbst ist entscheidend und muß des-  halb geachtet und geschützt werden, auch wenn sein Gewissen bei der Urteils-  bildung auf Information, Forschung, Dialog und Austausch mit anderen über ihre  Erfahrungen angewiesen ist (vgl. DH 3).  2. Politik und Staat sind durch diese Erklärung jetzt auch der Theorie nach von  der jahrhunderte-, ja jahrtausendlangen Aufgabe entbunden, Diener und Schutz-  815bisweilen 1m Leben des Volkes (Gottes auft seıner
Pılgerfahrt 1nNe€e Weıse des Handelns vorgekommen (se1), die dem (zelst des Van-
gelıums wen1g entsprechend, Ja CNISCSCHNYESETLZT WT  c (DH 12)

Wıe wen12 6S yleichwohl gelang, die Diskontinuität dauerhaft überdecken,
zeıgt sıch den postkonzilıaren Auseinandersetzungen MIt der Bewegung
Erzbischot Marcel Letebvre. S1e sah nämlıch 1ın diesem Punkt der Religi0ons-
treiheit einen Verrat der Lehre der Kıiırche2l. In eiınem Interview m1t der Herder-
Korrespondenz 1m Jahr 1988 erklärte der Obere der Priesterbruderschaft 1US X
die Bewegung verwerte nıcht das /weıte Vatiıkanum insgesamt, ohl 1aber be-
stımmte Erklärungen un: Dekrete dieses Konzıls W1€e das Okumenismus-Dekret:
als Beispiele ZzeENANNL werden: die Erklärung ber die Religionsfreiheit, die Er-
klärung „Nostra aetate“ un: die Pastoralkonstitution „Gaudıum SIE spes‘‘, „weıl mIi1t
ihnen eiIn Bruch mıiıt der bisherigen Lehre vollzogen worden 1st“ 22. Nar entschei-
den uUu11lSs für den Syllabus.“

Epochale Bedeutung
Das bestätigt gleichsam 1im Negatıv den ECENOTMMECN Zugewınn Einsicht und die
2a11m überschätzende kiırchengeschichtliche Bedeutung, die der Erklärung ber
dıe Religionsfreiheit des Konzıls zukommt. Worıin esteht diese epochale Bedeu-
tung näherhin? Weni1gstens die folgenden vier Punkte oilt CS würdigen:

Der Stellenwert un: die Würde des (7eW1SsseNS des einzelnen sınd nachdrück-
ıch und geradezu teierlich herausgestellt. Die relıg1öse WI1e€e auch die sıttlıche Wahr-
elt insgesamt ann dem Dokument zufolge nıcht anders als 1m (Gewı1ssen erkannt
werden. Aus der Würde jedes Menschen als Person un allein AaUS ıhr erg1ıbt sıch
se1ıne Freiheit AT Religionsausübung un Z Handeln ach den eiıgenen (Gewı1s-
sensüberzeugungen. Weil sıch dıe Wahrheit der Menschen nıcht eintach miı1t blinder
Macht aufdrangt, sondern 11UT durch die Vermittlung se1nNes (GGew1lssens und seiner
praktischen Vernuntft erkannt wırd, dart nıemand einem TIun se1ın (GewI1s-
SC  e oC  n oder Handeln vemais dem eıgenen (Gewı1issen gyehindert werden.
Di1e Perspektive des jeweıligen Individuums selbst 1St entscheidend und mu des-
halb geachtet un: veschützt werden, auch WEeNN se1n (GGewı1lssen be] der Urteils-
bıldung auf Intormation, Forschung, Dialog un: Austausch mı1t anderen ber ıhre
Erfahrungen angewlesen 1St (vgl

Politik un: Staat sınd durch diese Erklärung Jetzt auch der Theorie ach VO

der jahrhunderte-, Ja jJahrtausendlangen Aufgabe entbunden, Diener und Schutz-
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macht der relig1ösen Wahrheit se1InN. Politik Un Religion 7ın Staat UuUN Kiırche
MUSSECN als 70 €1 Sphären un: als 7Z7We] Arten VO Gesellschaft prinzıpiell W1e€e auch
konkret unterschieden werden. Das hat Z Konsequenz, da{ß der Staat nıcht fu 1: al-
les zustaändıg se1n kann: Alles W as Glaube, Bekenntnis, aber auch gemeinschaftliche
Ausdrucksformen, Organısatıon, Bestellung VO Amtstraägern, Bıldung VO Vere1i-
He  e} un: karıtatıves Wıirken betrifft oder och Zur Religionsausübung gehört,
dart nıcht obrıigkeıtlich selbst 1ın die and nehmen, sondern MUu: den Relig1-
onsgemeınschaften un deren Mıtgliedern überlassen. Der Staat MUu also zulassen,
da{ß S1C sıch u  = bestimmte Aufgaben kümmern un!: da{fi S1€e sıch ber dıe öffentliche
Meınung der Gestaltung un Weıterentwicklung der Gesellschaft beteiligen. Er
mMu aber auch darauf verzichten, seınen Herrschaftsanspruch, se1ıne Ziele un: seıne
Funktionen SOWI1e die Pflichten seıner Bürger auf eınen Glauben gründen oder
S1E auch 1Ur legıtimatorisch abzustützen. Selbst WE A W1e€e der deutsche Staat ın
bestimmten Bereichen für dıie Mitwirkung der Religionsgemeinschaften otfen
bleiben möchte, mu{ als Staat, der die Religionsfreiheit respektiert un rechtlich
gyarantıert, politisch weltlich un neutral se1N; nıcht mehr der christliche Glaube,
sondern dıe Volkssouveränität und dıe Religionsfreiheit und m1t ıhr die anderen
Grundrechte sınd die verbindliche Basıs des Staates. Seine primäre Aufgabe lıegt
nıcht iın der Herstellung VO Eıinheit durch Wahrheıit, sondern 1n der Wahrung bzw.
Herstellung VO Frieden nNntier den Burgern 1ın der Gesellschatft.

Zwangsläufig verändert sıch diesen Rahmenbedingungen auch die Stel-
lung der Religion 1ın bezug auft die Gesellschatfrt. S1e verliert den Anspruch autf alle
Privilegien, die S1C 1n anderthalb Jahrtausenden vesammelt hat un: die S1C sıch a
woöhnt hatte. Insbesondere dart keıine VO der Verfassung vorgeschriebene, also
heine Staatsreligion mehr geben. Wenn die Relıgion weıterhıin FEinflu{(ß auf den OS
sellschaftlichen Prozefß nehmen wıll, MUu S1@e andere als polıtische Miıttel und Wege
benutzen, etIwa geist1ge, spiırıtuelle, karıtatıve oder padagogische, Menschen VO

der Wahrheit ihrer Botschaft überzeugen. S1ıe 1St nıcht mehr überall automatisch
dabei, S1Ce hat keinen direkten un: offiziellen FEinflufß mehr aut die Polıitik. Vielmehr
muf{ß S1Ce selbst dafür dorge tragen, da{fß S1Ce 1M öffentlichen Leben sıchtbar bleibt. S1e
mu{fß auch damıt leben, da{fß Konkurrenz ÜE ıhr oibt S1e kann nıcht mehr den
weltlichen Arm Hıltfe rufen, Abweichungen auszuschalten oder lästıge Kon-
kurrenz loszuwerden. Wenn sıch jemand Sanz VO ıhr verabschiedet, bleibt dies 1ın
staatlıcher Hınsıcht vollıg tolgenlos. Die Relig10n verzichtet ıhrerseits selbst
auf jedes Miıttel der Gewalt, indem S1C die Religionsfreiheit anerkennt.

Miıt dieser doppelten Verselbständigung VO Staat un Politik einerseılts un: VO

Religion und Glaubensgemeinschaft anderseıts trıtt das Ende Jenes Systems VO

Polıitik un: Religion e1in, das mıiıt der Zulassung des Christentums durch Kaıser
Konstantın un! seiner Verbindlichmachung durch Kaıser Theodosius 381)
begonnen un bıs ZAHT. Französischen Revolution (1789) die gemeınsame tragende
Konzeption gyeboten hatte, danach allerdings N1NUr och 1n manchen Staaten fest-
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gehalten wurde { Iıe Erklärung ber die Religionsfreiheit des Z/weıten Vatikanums
bedeutet insofern kırchlicherseıits „das Ende des Miıttelalters, Ja das Ende der
konstantinischen Ara WIC der damalıge Konzilsberater und beobachter Joseph
Katzınger 965 tormulierte?*

DiIe Religionsfreiheit und die ıhr teıls nachgeordnete, teıls vorgeordnete (C7e=
wıssenstreiheit 1ST zr Paradıgma Z Ernstfall un: T7A Ausgangspunkt für dıe
hirchliche Hochschätzung der übrigen Menschenrechte geworden Das 1ST VOT allem
der Weg, den die postkonzilıare Verkündigung den zurückliegenden Jahrzehnten
MI1L erstaunlicher Konsequenz und Nachdrücklichkeit beschritten hat Die Dyna-
mık der Religionsfreiheit den „Grundsteın des Gebäudes der Menschen-
rechte“ 25 bzw den „Kern un das „Imerz aller Menschenrechte sehen %6,
bereıts 1979 MI1 der Antrittsenzyklıka „Redemptor homuinıs VO  - Papst Johannes
Paul A un: wırd Lauft dieses Pontitikats hiınein den unterschiedlichsten
Kontexten Arbeıt Mıssıon, Friede, internatıonale Entwicklung, Aufkomme VO

Fundamentalismen Sıcherheitspolıitik Luropa, Bıldung un enttaltet

„Die Religionsfreiheit manchmal noch begrenzt oder vergewaltigt 1ST Voraussetzung und
(sarantıe für alle Freiheiten die das Gemeimwohl der Menschen und der Völker siıchern“ 27
heifßt 111 diesem ınn der Missionsenzyklıka VO 1990

Die Religionsfreiheit bringt namlıch WIC keın anderes Menschenrecht den Vor-
Fang der menschlichen Person gegenüber jeder politischen Ordnung und ıhre C:
enheit Hr das CGute Z Ausdruck

Anerkannt un! yefährdet zugleich
I dieses Bemühen, die Religi0onsfreiheit als Krıterium un Ansatz der Menschen-
rechtspolitik 1115 Bewuftsein der Weltöftentlichkeit heben, trifft durchaus autf of-
tene Ohren, weıl die Forderung ach Religionsfreiheit vielen Kegionen der Welt
auch heute och keineswegs eingeholt“® und hre Verweigerung fast taglıch Grund

nd bıtterer Konftlikte un Unrechtserfahrungen i1STt
ber auch ı Staaten. ı denen die Religionsfreiheit längst CTE gesichertes un

VO allen anerkanntes Grundrecht 1ST 1ST S1IC angesichts der Bedrohung durch ewalt-
akte Namen der Religion un: angesichts der Brüchigkeit des Zusammenlebens
MI1L Menschen anderer Kultur und Religion Sanz Bewährungen aus gesetzt
Während die dieser beiden Getahren der Erklärung der Religionsfreiheit be-

hellsıchtig vOrWCSSCHOMMEN wırd ındem ıhr die rage ach den Grenzen der
Religionsftreiheıit thematisıiert wırd (D 1ST das WEEeITE Problem dieser Dring-
ıchkeit vollıg He  ' Durch Ereignisse WIC dem kollektiven Selbstmord VO ber 500
Sektenmitgliedern Uganda (2000) oder dem Mord dem iıslamkritischen Filme-
macher Theo Vall Gogh den Niıederlanden (November wırd die Gesellschaft
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plötzlıch un! brutal mıt der rage konfrontiert, ob dıe Religionsfreiheit mı1t der Pra-
X1S eınes blo{ß passıven Zulassens und mıt Gleichgültigkeit ausreichend realisıert wırd,
oder ob nıcht auch des aktıven Respekts VOT dem Andersartıgen un: des kampfe-
rischen Eıintretens für dıe eıgenen Wertüberzeugungen bedarf.

Aktıver Respekt und kampfterisches ngagement sınd mögliıcherweıise nıcht 1Ur

für das Verhältnis zwıschen den Religionen VO Bedeutung, sondern stellen ohl
auch angesichts der vielen dıitferierenden Bewertungen, die 1ın der modernen (G@e:
sellschaft o1Dt, 1nNe Herausforderung für viele gesellschaftliıche Bereiche dar.
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